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Gez. Michael Kreuzberg 
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gt
stadt Be dburg

Der Bürgermeister

öffentliche Bekanntmachung der
STADT BEDBURG

betreffend den
Offenlagebeschluss für den Bebauungsplan

Nr. 38b / Bedburg, 3. vereinfachten Anderung - Gewerbegebiet
an der St.-Florian-Straße -

vom 10.03.2014

hier: Bekanntmachung des Offenlagebeschlusses gemäß $$ 3 Abs. 2 und
4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am
25.02.2014 den Offenlagebeschluss für den Bebauungsplan Nr. 38b / Bedburg,
3. vereinfachte Anderung gemäß S 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1

des Gesetzes vom 11, Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)4efasst.

Bekan ntm ach u nqsa nord n u n g

Der Offenlagebeschluss wird hiermit gemäß $ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB öffentlich be-
kanntgemacht. Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses vom 25.02.2014 übereinstimmt und
dass nach $ 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist.

Es wird gemäß $ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994
(GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2013 (GV. NRW. S. 878) darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden können, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Das Plangebiet befindet sich zwischen der Bahnstraße und der Erft im Ortsteil Be-
dburg und umfasst folgende Parzellen (alle Gemarkung Bedburg, Flur 38):
- Nrn. 257,261,262,268,289,294,298,299, 305, 315, 316 und 317 (Mischge-

bietsfläche)
- Nrn. 255, 270, 302, 303, 308, 31 0, 312, 313 und 314 (Gewerbegebietsfläche)
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- Nr. 253 (Fläche für den Gemeinbedarf ,,Feuerwehr")
- Nrn. 239,240,243,244,249,259 und 304 teilweise (Verkehrsflächen)
- Nr. 232 (Fläche für Versorgungsanlagen ,,Elektrizität")
- Nr. 259 (private Grünfläche)
- Nr. 304 (öffentliche Grünflächen)

Es wird im Norden von der Kreisstraße 37n (sog. Südumgehung und Erschließungs-
straße zum Schlosspark), im Osten von der Erft, im Süden durch die nördliche
Grundstücksgrenze des Flurstücks 402 in der Gemarkung Bedburg, Flur 38 und im
Westen durch die Bahnstraße begrenzt.

Die genaue Abgrenzung ist dem beigefügten Bebauungsplan zu entnehmen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen u.a. zur Flexibilisierung der Nut-
zungsmöglichkeiten die im BP 38b / Bedburg getroffenen Festsetzungen zum mögli-
chen Emissionsverhalten neu geregelt werden. Darüber hinaus werden die Empfeh-
lungen des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Bedburg für das Gebiet implementiert.

lm Wege der Offenlage der Planung besteht gemäß S 3 Abs. 2 BauGB für Jeder-
mann (Öffentlichkeit) Gelegenheit, sich über den Entwurf des Bebauungsplanes Nr.
38b / Bedburg, 3. vereinfachten Anderung sowie die allgemeinen Ziele und Zwecke,
die wesentlichen Auswirkungen der Planung mit Begründung und Anlagen hierzu in
der Zeit vom

Mittwoch. 19. März 2014 bis Dienstaq. 22. April 2014 (einschließlich)

während der Dienststunden, und zwar montags und donnerstags von 8:30 Uhr bis
12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs und freitags von 8:30 Uhr bis
12:30 Uhr sowie dienstags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00
Uhr bei der Stadtvenrualtung Bedburg, Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, Zimmer205,
50181 Bedburg, zu unterrichten.

Keine Möglichkeit der Einsichtnahme oder Abgabe von Stellungnahmen besteht auf
Grund der Feiertagsregelung an folgenden Tagen:

Freitaq. 1 8.04.201 4 (Karfreitaq)
und

Montaq. 21.04.201 4 (Ostermontaq)

Der Planentwurf hängt auch im Aushangkasten des Rathauses in Kaster, 2. Oberge-
schoss, zur Einsicht aus. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Außerung und Erörte-
rung der Planung mit einem sachkundigen Vertreter der Stadtverwaltung sowie Stel-
lungnahmen mündlich, zur Niederschrift oder schriftlich vorzutragen. Das Planverfah-
ren wird im vereinfachten Verfahren nach $ 13 BaUGB durchgeführt.

Zum Planentwurf nebst Begründung und Anlagen können auch schriftliche Stellung-
nahmen abgegeben werden. Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können
bei der Beschlussfassung über diesen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein

Antrag nach $ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden (sog. Präklusion von Einwen-
dungen).
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2.

3.

Hinweise:
Auf die Vorschriften des $ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB
über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das vom Erlöschen entsprechender
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Hinweis gemäß $ 4a Abs. 6 BauGB:
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde de-
ren lnhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren lnhalt für die
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.

Hinweis gem. S 47 Abs. 2a VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung):
Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungs-
plan oder eine Satzung nach $ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder $ 35 Abs. 6
des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzulässig, wenn die den An-
trag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen
der öffentlichen Auslegung (S 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen
der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (S 13 Abs. 2 Nr, 2 und

S 13a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im
Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn
Fehler nach $ 214 Abs.2a BaUGB beachtlich sind.

Hinweis gemäß $ 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB:
lm Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird von der Umweltprüfung nach
$ 2 Abs.4 BaUGB gemäß $ 13 Abs. 3 Satz 1 BaUGB abgesehen.

4.

Bedburg, 10.03.2014
Stadt Bedburg
Der Bürgermeister
ln Vertretung

.$ -TF r". t.-er^, - t^' '

Sibille Brabender-Lipej 
> 6'a' 

I
(Allgemei ne Vertreterin
des Bürgermeisters)
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